20. SEPTEMBER 1991 - Königlicher Erlass zur Ausführung des Waffengesetzes


(offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 11. Juli 1997)


Konsolidierung


Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:

- den Königlichen Erlass vom 18. Januar 1993 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 11. Juli 1997),

- den Königlichen Erlass vom 30. März 1995 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 11. Juli 1997),

- den Königlichen Erlass vom 6. Februar 1996 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 11. Juli 1997),

- den Königlichen Erlass vom 4. August 1996 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 11. Juli 1997),

- den Königlichen Erlass vom 13. Juli 2000 zur Festlegung der Bedingungen für die Zulassung von Schießständen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 9. Dezember 2000),

- den Königlichen Erlass vom 17. Juni 2002 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 18. Dezember 2002),

- den Königlichen Erlass vom 29. Dezember 2006 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition und des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 27. April 2007),

- den Königlichen Erlass vom 16. Oktober 2008 zur Abänderung verschiedener Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes (I) (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 12. November 2008),

- den Königlichen Erlass vom 16. Oktober 2008 zur Anpassung der Muster verschiedener Formulare und Dokumente an das Waffengesetz vom 8. Juni 2006 (II) (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 2. Dezember 2008),

- den Königlichen Erlass vom 10. Oktober 2010 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Waffengesetzes und des Königlichen Erlasses vom 8. August 1994 über den europäischen Feuerwaffenpass (Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2019),

- den Königlichen Erlass vom 13. November 2012 zur Einrichtung des föderalen Waffendienstes (Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2019),

- den Königlichen Erlass vom 26. Februar 2018 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes in Bezug auf die Ausleihe, die Deaktivierung und die Vernichtung von Waffen und zur Festlegung des in Artikel 45/1 des Waffengesetzes erwähnten Verfahrens (Belgisches Staatsblatt vom 12. Dezember 2019),

- den Königlichen Erlass vom 1. Oktober 2019 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes (Belgisches Staatsblatt vom 4. Dezember 2020),

- den Königlichen Erlass vom 23. April 2020 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (Belgisches Staatsblatt vom 8. September 2023),

- den Königlichen Erlass vom 11. Oktober 2023 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Waffengesetzes (Belgisches Staatsblatt vom 3. Juni 2024).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. 

20. SEPTEMBER 1991 - Königlicher Erlass zur Ausführung […] [[…] des Waffengesetzes]

[Überschrift abgeändert durch Art. 6 Abs. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007) und Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]


KAPITEL 1 - Definition


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter "das Gesetz" […] [[…] das Waffengesetz vom 8. Juni 2006].

[Art. 1 abgeändert durch Art. 6 Abs. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007) und Art. 2 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]

KAPITEL 2 - Zulassungen im Hinblick auf die Ausführung
einer in den Artikeln [5, 6 und 21] des Gesetzes erwähnten Tätigkeit

[Überschrift von Kapitel 2 abgeändert durch Art. 3 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]


	Art. 2 - [Der in den Artikeln 5, 6 und 21 des Gesetzes erwähnte Zulassungsantrag wird beim Gouverneur, der für den Ort, in der die Tätigkeit, die Gegenstand der Zulassung ist, ausgeübt wird, zuständig ist, anhand eines Formulars, das bei seinen Diensten erhältlich ist, gestellt.]

	Der Antragsteller fügt dem Zulassungsantrag ein spätestens drei Monate vor Einreichung des Antrags ausgestelltes Leumundszeugnis und die Unterlagen zur Identifizierung des Antragstellers und seiner Tätigkeit bei.

	Ist der Antragsteller eine juristische Person, wird ein Leumundszeugnis für jeden Verwalter, Geschäftsführer, Kommissar oder jede mit der Verwaltung oder Geschäftsführung beauftragte Person beigefügt.

	[Für eine in den Artikeln 5 und 21 des Gesetzes erwähnte Zulassung muss der Antragsteller die Herkunft der für die Ausübung seiner Tätigkeit verwendeten finanziellen Mittel anhand überzeugender schriftlicher Belege wie Bankunterlagen und Finanzverträge nachweisen.]

[Art. 2 Abs. 1 ersetzt durch Art. 4 Nr. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008); Abs. 4 eingefügt durch Art. 4 Nr. 2 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]


	Art. 3 - [Der Gouverneur oder der Minister der Justiz notifiziert seinen Beschluss zur Zulassung oder zur Ablehnung des Antrags per Einschreiben mit Rückschein.]

	Eine Kopie des Beschlusses wird binnen acht Tagen [an die zuständige lokale Polizei] und den zuständigen Prokurator des Königs gerichtet.

	Wird die Zulassung auch nur teilweise erteilt, stellt der Gouverneur [oder der Minister] dem Betroffenen eine Zulassungsbescheinigung nach Muster Nr. 2 in der Anlage aus[, außer für eine Zulassung gemäß Artikel 6 § 2 des Gesetzes, für die eine Bescheinigung auf der Grundlage von Muster Nr. 7 in der Anlage erstellt wird]. Er unterrichtet den Prüfstand für Feuerwaffen darüber.

	Wird die Zulassung für eine Sammlung [von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen] oder von Munition für diese Waffen oder für ein solches Museum auch nur teilweise erteilt, stellt er dem Betroffenen eine Zulassungsbescheinigung nach Muster Nr. 3 in der Anlage aus. Er unterrichtet den Prüfstand für Feuerwaffen darüber.


	Der Beschluss zur vollständigen oder teilweisen Verweigerung der Zulassung ist mit Gründen zu versehen. In der Notifikation des Gouverneurs sind alle dem Betroffenen zugänglichen Rechtsmittel aufzuführen.

[Art. 3 Abs. 1 ersetzt durch Art. 5 Nr. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008); Abs. 2 abgeändert durch Art. 6 Abs. 3 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 3 abgeändert durch Art. 5 Nr. 2 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008); Abs. 4 abgeändert durch Art. 6 Abs. 3 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 4 - […]

[Art. 4 aufgehoben durch Art. 6 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]


	Art. 5 - […]

[Art. 5 aufgehoben durch Art. 7 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]


	Art. 6 - Wird die Zulassung gemäß [Artikel 7 § 2] des Gesetzes zeitweilig aufgehoben, entzogen oder mit Einschränkungen erteilt, notifiziert der Gouverneur dem Zulassungsinhaber seinen Beschluss per Einschreiben mit Rückschein. Der Beschluss wird an die Adresse geschickt, die auf der Zulassungsbescheinigung steht oder die der Inhaber gemäß Artikel 8 angegeben hat.

	Der Beschluss, die Zulassung zeitweilig aufzuheben, zu entziehen oder mit Einschränkungen zu erteilen, ist mit Gründen zu versehen, wobei die Frist anzugeben ist, binnen der der Zulassungsinhaber die in seinem Besitz befindlichen Waffen bei einem anderen Zulassungsinhaber hinterlegen oder sie ihm überlassen muss.

	Dieser Beschluss bringt mit sich, dass die Zulassungsbescheinigung binnen acht Tagen nach Ablauf der vom Gouverneur eingeräumten Frist zurückzuschicken ist. Der Gouverneur kann [die lokale Polizei] beauftragen, die Zulassungsbescheinigung bei der betroffenen Person abzuholen. 

	Der Zulassungsinhaber, bei dem die Waffen hinterlegt oder dem sie überlassen worden sind, benachrichtigt den Gouverneur binnen acht Tagen nach der Hinterlegung beziehungsweise Überlassung anhand eines der Notifikation beigefügten Formulars.

	Eine Kopie des Beschlusses, die Zulassung zeitweilig aufzuheben, zu entziehen oder mit Einschränkungen zu erteilen, wird binnen acht Tagen [an die zuständige lokale Polizei], den zuständigen Prokurator des Königs und den Prüfstand für Feuerwaffen gerichtet.

[Art. 6 Abs. 1 abgeändert durch Art. 8 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008); Abs. 3 abgeändert durch Art. 6 Abs. 5 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 5 abgeändert durch Art. 6 Abs. 5 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 7 - [...]

[Art. 7 aufgehoben durch Art. 9 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]


	Art. 8 - [Bei endgültiger Einstellung der Tätigkeit, die Gegenstand der Zulassung ist, muss der Zulassungsinhaber den Gouverneur binnen acht Tagen darüber unterrichten und ihm die Bescheinigung zurückschicken. Eine Änderung der auf der Zulassungsbescheinigung erwähnten Angaben wird vorher beim Gouverneur beantragt, der das Dokument anpassen kann, wenn das Gesetz dies zulässt.]

	[Er handelt gleicher weise bei einer Änderung der dem Zulassungsantrag beigefügten Angaben und, wenn der Zulassungsinhaber eine juristische Person ist, beim Wechsel einer in Artikel 2 Absatz 3 erwähnten Person.]

[Art. 8 Abs. 1 ersetzt durch Art. 10 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008); Abs. 2 eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 30. März 1995 (B.S. vom 13. April 1995)]

KAPITEL 3 - [Erlaubnis zum Besitz von 
erlaubnispflichtigen Feuerwaffen (Artikel 11 des Waffengesetzes)]

[Überschrift von Kapitel 3 ersetzt durch Art. 6 Abs. 6 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 9 - § 1 - [...]

	§ 2 - [...]

	§ 3 - Der Antrag auf Erlaubnis zum Besitz [einer erlaubnispflichtigen Feuerwaffe] enthält folgende Angaben:

	1. die Identifizierung des Antragstellers: Name, Vornamen, Staatsangehörigkeit, Adresse, Geburtsort und -datum. Handelt es sich um eine juristische Person, sind Firma, Gesellschaftssitz, Identität des Geschäftsführers, des Vorsitzenden oder des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds anzugeben,

	2. die Beschreibung der Waffe, die Gegenstand des Antrags ist: Art und Kaliber,

	3. den Vermerk, dass die Waffe in Belgien erworben oder eingeführt wird,

	4. die Adresse, an der die Waffe hauptsächlich aufbewahrt wird,

	5. die Gründe für den Antrag,

	[6. die in Artikel 11 § 3 Nr. 6 des Waffengesetzes erwähnte ärztliche Bescheinigung.]

[Art. 9 § 1 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 7 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); § 2 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 7 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); § 3 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 6 Abs. 7 Nr. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); § 3 einziger Absatz Nr. 6 eingefügt durch Art. 6 Abs. 7 Nr. 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	[Art. 9bis - [§ 1 - Die Behörde, die mit der Erteilung einer Erlaubnis zum Besitz einer Feuerwaffe beauftragt ist,

	1. lässt den Antragsteller vorher eine theoretische Prüfung ablegen, um zu überprüfen, ob er die Rechtsvorschriften über den Besitz, das Mitführen, die Beförderung und die Benutzung der Waffe, für die die Erlaubnis beantragt wird, und über den Erwerb der Munition für diese Waffe kennt,

	2. [...]

	3. prüft schließlich, ob der Antragsteller die in § 3 erwähnte praktische Prüfung ablegen muss oder gemäß § 2 davon befreit ist, und stellt ihm gegebenenfalls eine Bescheinigung aus, mit der er an einen Veranstalter der praktischen Prüfung verwiesen wird.

	[Wenn der Antragsteller der Meinung ist, dass er noch nicht über genügend Erfahrung verfügt, um die praktische Prüfung zu bestehen, oder wenn er sie nicht bestanden hat, wird das Verfahren für einen Zeitraum von einem Jahr ausgesetzt, es sei denn, er Antragsteller besteht die praktische Prüfung während dieses Zeitraums. Wenn er von der Ausstellungsbehörde eine datierte Bescheinigung erhält, wonach er alle anderen gesetzlichen Bedingungen erfüllt, kann er sich während dieses Zeitraums in einem zugelassenen Schießstand auf die praktische Prüfung vorbereiten. Dies muss mit einer Waffe und mit Munition erfolgen, die ihm vor Ort und ausschließlich zu diesem Zweck vom Betreiber, vom Inhaber der Besitzerlaubnis für diese Waffe oder vom Inhaber einer Sportschützenlizenz zur Verfügung gestellt werden. Am Ende dieses Zeitraums muss der Antragsteller die praktische Prüfung bestehen, andernfalls wird die Erlaubnis verweigert.]

	§ 2 - Von der praktischen Prüfung befreit wird:

	1. der Inhaber eines Jagdscheins oder eines vom Minister der Justiz bestimmten gleichwertigen Dokuments, der zusätzlich eine Feuerwaffe eines in § 3 erwähnten Typs besitzt, die sich mit der Waffe vergleichen lässt, für die er den Antrag gestellt hat,

	2. der Antragsteller, der nachweist, dass er in den letzten fünf Jahren mindestens sechs Monate lang eine geregelte berufliche oder sportliche Tätigkeit ausgeübt hat, für die er eine Feuerwaffe eines in § 3 erwähnten Typs besessen oder mit sich geführt hat, die sich mit der Waffe vergleichen lässt, für die er den Antrag gestellt hat,

	3. der Inhaber einer von einem in § 3 Absatz 3 erwähnten Veranstalter ausgestellten Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass er eine praktische Prüfung mit einer Feuerwaffe eines in § 3 erwähnten Typs bestanden hat, die sich mit der Waffe vergleichen lässt, für die er den Antrag gestellt hat,

	4. wer eine Erlaubnis zum Besitz einer Waffe unter Ausschluss der Munition beantragt,

	5. [...]

	6. [...]

	7. [...].

	§ 3 - Der Antragsteller, der gemäß § 1 Nr. 3 eine praktische Prüfung ablegen muss, muss dabei eine Feuerwaffe vom Typ der Waffe benutzen, die Gegenstand des Antrags ist. Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses sind diese Typen Revolver, Pistolen, Schulterfeuerwaffen und Feuerwaffen mit Schwarzpulver.

	Bei der praktischen Prüfung geht es um die gefahrlose Durchführung folgender Übungen: laden, entladen, spannen, entspannen, schießen und die Waffe in ihre Hauptbestandteile zerlegen -gewöhnlich "feldmäßiges Zerlegen" genannt"-; die Waffe in einem Schießstand mit sich führen, handhaben und benutzen; die Zieleinrichtungen benutzen und den Rückstoß und die Schussrichtung beherrschen. Zur Ablegung dieser Prüfung darf der Antragsteller eine Waffe handhaben und damit schießen, ohne einen Erlaubnisschein zu besitzen.

	Diese Prüfung wird nach Wahl des Antragstellers entweder von einem Polizeidienst beziehungsweise einer anerkannten Polizeischule oder von den Verantwortlichen veranstaltet, die die von den für Sport zuständigen Gemeinschaftsbehörden anerkannten Schießverbände bestimmt haben.

	Dem Antragsteller und der Behörde, die mit der Erteilung der Erlaubnis beauftragt ist, wird eine Bescheinigung mit dem Ergebnis dieser Prüfung übermittelt.

	§ 4 - [...]]

[Art. 9bis eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 6. Februar 1996 (B.S. vom 15. Februar 1996) und ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 4. August 1996 (B.S. vom 23. August 1996); § 1 Abs. 1 Nr. 2 aufgehoben durch Art. 2 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010); § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 6 Abs. 8 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); § 2 einziger Absatz Nr. 5 bis 7 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 8 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); § 4 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 8 Nr. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 10 - Erlaubnisse werden in ein Heft mit Stammblättern eingetragen, das Muster Nr. 4 in der Anlage entspricht und von dem jedes einzelne Blatt aus drei Teilen besteht:

	1. einem Stammteil, den die Behörde, die die Erlaubnis erteilt, aufzubewahren hat,

	2. einem Teil A für den Erlaubnisinhaber,

	3. einem Teil B für die Behörde, die die Erlaubnis erteilt hat.

	Der Erlaubnisschein ist datiert und berechtigt den Inhaber, die Waffe binnen drei Monaten nach der Ausstellung zu erwerben oder einzuführen. Wird die Waffe binnen dieser Frist nicht erworben oder eingeführt, verfällt der Erlaubnisschein und muss er der Behörde, die ihn ausgestellt hat, binnen acht Tagen zurückgeschickt werden. [Dies gilt auch, wenn der Erlaubnisschein nicht mehr gültig ist. Auf dem Erlaubnisschein ist der Grund, aus dem die Erlaubnis nicht erteilt worden ist, und sein Verfalldatum angegeben.]

[Art. 10 Abs. 2 ergänzt durch Art. 6 Abs. 9 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	[Art. 10bis - [...]]

[Art. 10bis eingefügt durch Art. 2 des K.E. vom 6. Februar 1996 (B.S. vom 15. Februar 1996) und aufgehoben durch Art. 6 Abs. 10 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)] 



	Art. 11 - Wird die Waffe in Belgien erworben, muss Teil A vom Überlassenden unterzeichnet und durch folgende Angaben ergänzt werden:

	1. die Identifizierung des Überlassenden: Name, Vornamen, Staatsangehörigkeit, Adresse, Geburtsort und -datum; handelt es sich um eine juristische Person, sind Firma, Gesellschaftssitz, Identität des Geschäftsführers, des Vorsitzenden oder des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds anzugeben,

	2. die Zulassungsnummer des Zulassungsinhabers oder die Nummer, den Ort und das Datum der Ausstellung des Besitzerlaubnisscheins des Überlassenden,

	3. den Ort und das Datum, an denen die Waffe überlassen worden ist,

	4. die Identifizierung der Waffe: Art, Marke, Modell, Typ, Kaliber und Seriennummer.

	[Wird die Waffe aus einem Land importiert, das nicht Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften ist,] muss Teil A von einem Zollbediensteten unterzeichnet und durch folgende Angaben ergänzt werden:
	
	1. die Identifizierung des Zollamtes,

	2. das Datum der Einfuhr,

	3. die Identifizierung der Waffe: Art, Marke, Modell, Typ, Kaliber und Seriennummer.

	Der Überlassende oder das Zollamt muss der Behörde, die die Erlaubnis erteilt hat, Teil B binnen einem Monat nach der Überlassung beziehungsweise Einfuhr übermitteln. Teil B ist datiert und unterzeichnet und enthält die Angaben zur Identifizierung der Waffe und des Erwerbers oder des Importeurs.

	[Wird die Waffe aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften importiert, muss sich der Erwerber beziehungsweise der Importeur binnen fünfzehn Tage [bei der lokalen Polizei seines Wohnortes] melden, um die Teile A und B ausfüllen zu lassen.]

	[Teil B kann auf elektronischem Wege übermittelt werden. In diesem Fall bewahrt der Absender das Original fünf Jahre lang auf.

	Erfolgt die Übermittlung durch eine gemäß Artikel 5 des Waffengesetzes zugelassene Person, muss diese hierfür über eine elektronische Verbindung verfügen.]

[Art. 11 Abs. 2 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 18. Januar 1993 (B.S. vom 4. Februar 1993); Abs. 4 eingefügt durch Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 18. Januar 1993 (B.S. vom 4. Februar 1993) und abgeändert durch Art. 6 Abs. 11 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 5 und 6 eingefügt durch Art. 2 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020)]


	Art. 12 - Wer eine [erlaubnispflichtige Feuerwaffe] entdeckt oder erbt, muss gemäß [Artikel 17 Absatz 2 des Waffengesetzes] einen Antrag auf Besitzerlaubnis in der in Artikel 9 vorgeschriebenen Form einreichen.

	Die Erlaubnis wird ihm gemäß Artikel 10 erteilt.

	Die Teile A und B des Erlaubnisscheins werden von der zuständigen Behörde unterzeichnet und durch folgende Angaben ergänzt:

	1. die Schilderung der Umstände, den Ort und das Datum der Inbesitznahme,

	2. die Identifizierung der Waffe: Art, Marke, Modell, Typ, Kaliber und Seriennummer,

	3. die Identifizierung des Besitzers: Name, Staatsangehörigkeit, Adresse, Geburtsort und ‑datum. Handelt es sich um eine juristische Person, sind Firma und Gesellschaftssitz anzugeben.

	Teil B des Erlaubnisscheins wird von der zuständigen Behörde aufbewahrt.

[Art. 12 Abs. 1 abgeändert durch Art. 6 Abs. 12 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 13 - Teil A des Erlaubnisscheins wird vom Inhaber aufbewahrt, der ihn den Mitgliedern der in [Artikel 29 des Waffengesetzes] erwähnten Dienste auf Verlangen zwecks Kontrolle vorzuzeigen hat.

	Der Erlaubnisinhaber muss [den Gouverneur seines Wohnortes binnen fünfzehn Tagen über jeden Sachverhalt - mit Ausnahme eines Adressenwechsels -], durch den eine Angabe über den Erlaubnisinhaber oder die Waffe geändert werden könnte, über den Verlust, die Vernichtung oder den Diebstahl der Waffe unterrichten.

	Verstirbt der Erlaubnisinhaber, müssen seine Rechtsnachfolger [...] den Gouverneur, der die Erlaubnis erteilt hat, darüber unterrichten.

[Art. 13 Abs. 1 abgeändert durch Art. 6 Abs. 13 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 2 abgeändert durch Art. 6 Abs. 13 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 3 abgeändert durch Art. 6 Abs. 13 Nr. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)] 


	Art. 14 - Wird die Erlaubnis entzogen oder zeitweilig aufgehoben, notifiziert der Minister der Justiz beziehungsweise sein Beauftragter oder der Provinzgouverneur dem Erlaubnisinhaber seinen Beschluss per Einschreibebrief mit Rückschein.

	Der Beschluss ist mit Gründen zu versehen und gibt die Fristen an, in denen die Waffe bei einer gemäß den Bestimmungen von Kapitel II zugelassenen Person hinterlegt oder einem Zulassungsinhaber beziehungsweise einem Inhaber einer Besitzerlaubnis überlassen werden muss.

	Die Person, bei der die Waffe hinterlegt oder der sie überlassen worden ist, benachrichtigt die Behörde, die den Beschluss zum Entzug oder zur zeitweiligen Aufhebung gefasst hat, binnen acht Tagen nach der Hinterlegung oder der Überlassung darüber, dass die Waffe bei ihr hinterlegt beziehungsweise ihr überlassen worden ist. Dazu benutzt sie das der Notifikation beigefügte Formular.


KAPITEL 4 - Mitführen von [erlaubnispflichtigen Feuerwaffen]
(Artikel 7 des Gesetzes)

[Überschrift von Kapitel 4 abgeändert durch Art. 6 Abs. 14 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 15 - Den [Waffenschein für eine erlaubnispflichtige Feuerwaffe] beantragt der Betreffende:

	1. beim Gouverneur der Provinz des Wohnsitzes, wenn er [seinen Wohnort] in Belgien hat,

	2. beim Minister der Justiz, Verwaltung der [Staatssicherheit], wenn er [keinen Wohnort] in Belgien hat.

	Der Antrag enthält mindestens folgende Angaben:

	1. die Identifizierung des Antragstellers: Name, Vornamen, Staatsangehörigkeit, Adresse, Geburtsort und -datum,

	2. die Identifizierung der Waffe beziehungsweise der Waffen, die Gegenstand des Antrags sind: Art, Marke, Modell, Typ, Kaliber und Seriennummer,

	3. die Angaben über die Besitzerlaubnis für die betreffende Waffe: Behörde, Ausstellungsdatum und Erlaubnisnummer,

	4. die Gründe für den Antrag, insbesondere die Beschreibung der Umstände, unter denen die Waffe mitgeführt wird.

[Art. 15 Abs. 1 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 6 Abs. 15 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 6 Abs. 15 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 2 abgeändert durch Art. 6 Abs. 15 Nr. 3 und 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 16 - Der [Waffenschein für eine erlaubnispflichtige Feuerwaffe] entspricht Muster Nr. 5 in der Anlage.

	Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 finden Anwendung auf diesen Schein.

[Art. 16 Abs. 1 abgeändert durch Art. 6 Abs. 16 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 17 - [...]

[Art. 17 aufgehoben durch Art. 11 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]

KAPITEL 5 - [Entzug des Rechts auf Besitz der in Artikel 12 des Waffengesetzes erwähnten Waffen und Ablauf des Jagdscheins, der Sportschützenlizenz oder eines gleichwertigen Dokuments (Artikel 13 des Waffengesetzes)]

[Überschrift von Kapitel 5 ersetzt durch Art. 1 § 1 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019)]


	Art. 18 - [§ 1 ­ Bei Entzug oder Aussetzung des Rechts auf Besitz der in Artikel 12 des Gesetzes erwähnten Waffen notifiziert der Minister der Justiz, sein Beauftragter oder der Provinzgouverneur dem Inhaber der in Artikel 12 des Gesetzes erwähnten Dokumente den Beschluss per Einschreiben mit Rückschein.

	In dem mit Gründen versehenen Beschluss sind die Fristen angegeben, innerhalb deren die Waffe gemäß Artikel 18 des Gesetzes bei einem Zulassungsinhaber hinterlegt oder einem Zulassungsinhaber beziehungsweise einer Person, die die Waffen besitzen darf, überlassen werden muss.

	Binnen acht Tagen nach Hinterlegung oder Überlassung teilt die Person, bei der die Waffe hinterlegt worden ist oder der die Waffe überlassen wurde, der Behörde, die den Beschluss zur Aussetzung oder zum Entzug des Rechts auf Besitz dieser Waffe gefasst hat, mit, dass die Waffe bei ihr hinterlegt oder ihr überlassen worden ist. Diese Mitteilung erfolgt anhand des Formulars, das der Notifizierung beigefügt wird.

	§ 2 ­ Der für den Wohnort zuständige Gouverneur fordert die Privatperson, die eine Feuerwaffe gemäß Artikel 12 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes besitzt und deren Jagdschein oder gleichwertiges Dokument seit fünf Jahren abgelaufen ist, schriftlich auf, einen Auszug aus dem Strafregister vorzulegen, der nicht älter als drei Monate ist. Der Auszug aus dem Strafregister muss innerhalb der vom Gouverneur mitgeteilten Frist übermittelt werden, wobei diese Frist nicht weniger als einen Monat betragen darf.

	Geht daraus hervor, dass der Betreffende als Täter oder Komplize wegen einer der in Artikel 5 § 4 des Gesetzes erwähnten Straftaten verurteilt worden ist, kann der für seinen Wohnsitz zuständige Gouverneur gemäß Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes das Recht auf Waffenbesitz durch einen mit Gründen versehenen Beschluss beschränken, aussetzen oder entziehen. Er holt zunächst die Stellungnahme des Prokurators des Königs des Bezirks, in dem der Betreffende wohnt, gemäß dem in § 1 erwähnten Verfahren ein. Der zuständige Gouverneur kann diesen Beschluss auch dann fassen, wenn die Privatperson während der vom Gouverneur festgelegten Frist den Auszug aus dem Strafregister nicht übermittelt hat.]

[Art. 18 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 18 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007) und wieder aufgenommen durch Art. 1 § 2 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019)]


KAPITEL 6 - Erlaubnis zum Besitz eines Verteidigungs- beziehungsweise Kriegswaffenlagers oder eines Lagers von Munition für diese Waffen (Artikel 16 des Gesetzes)


	Art. 19 - 21 - [...]

[Art. 19 bis 21 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 18 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]

KAPITEL 7 - Einzelteile und Zubehör für Feuerwaffen
(Artikel 27 des Gesetzes)


	Art. 22 - [...]

[Art. 22 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 18 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


KAPITEL 8 - Maßnahmen zur Feststellung des Verkaufs und der Überlassung von Feuerwaffen und Munition [sowie zur Änderung der Urkunde über den Besitz von Feuerwaffen und Munition] (Artikel 25 des Gesetzes)

[Überschrift von Kapitel 8 abgeändert durch Art. 4 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010)]


	Art. 23 - Die Zulassungsinhaber führen:

	1. ein Register nach Muster A in der Anlage, in das sie die [erlaubnispflichtigen Feuerwaffen] eintragen, die sie erwerben, herstellen, besitzen oder überlassen,

	2. [...]

	3. ein Register nach Muster C in der Anlage, in das sie die für [erlaubnispflichtige Feuerwaffen] bestimmte Munition eintragen, die sie erwerben, herstellen, besitzen oder überlassen,

	4. ein Register nach Muster D in der Anlage, in das sie Folgendes eintragen:

	a) die der gesetzlich vorgesehenen Prüfung unterworfenen Einzelteile, die sie erwerben, herstellen, besitzen oder überlassen,

	b) das Montagezubehör, das sie erwerben, herstellen, besitzen oder überlassen, sofern die Feuerwaffe durch seine Befestigung unter eine andere Kategorie fällt.

	Diese Register sind den Mitgliedern der [in Artikel 29 des Waffengesetzes] erwähnten Dienste auf Verlangen vorzuzeigen.

	Sie werden vom Zulassungsinhaber aufbewahrt. Bei Einstellung der Tätigkeit werden sie binnen einem Monat bei dem in Artikel 28 erwähnten zentralen Waffenregister hinterlegt[, wo sie den [in Artikel 29 des Waffengesetzes] erwähnten Personen zur Verfügung gestellt werden, die sie systematisch auswerten müssen.]

	Die Seiten dieser Register werden nummeriert.

	[Waffenhändler oder Mittelspersonen, die auf der Grundlage von Artikel 5 § 1 des Waffengesetzes vom 8. Juni 2006 zugelassen sind, müssen die Register binnen 24 Monaten nach Veröffentlichung dieses Erlasses in elektronischer Form führen.

	Andere Zulassungsinhaber dürfen ihre Register in elektronischer Form führen.

	Für die elektronische Form ist eine gegen Betrug und Datenmanipulation gesicherte Anwendung zu verwenden.

	Die lokale Polizei muss vor Inbetriebnahme der elektronischen Anwendung benachrichtigt werden.

	Die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Daten müssen unabhängig davon, ob sie auf Papier oder elektronisch vorliegen, vom Zeitpunkt ihrer Erfassung bis zum Ende der Dauer ihrer Aufbewahrung gewährleistet werden.

	"Echtheit der Herkunft" bedeutet, dass die Identität des Datenlieferanten gesichert ist.

	"Unversehrtheit des Inhalts" bedeutet, dass der nach den geltenden Vorschriften erforderliche Inhalt nicht geändert wurde.

	Die Zulassungsinhaber legen fest, wie die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Daten gewährleistet werden.]

[Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 6 Abs. 19 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 2 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 19 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 3 abgeändert durch Art. 6 Abs. 19 Nr. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 2 abgeändert durch Art. 6 Abs. 19 Nr. 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 3 ergänzt durch Art. 1 des K.E. vom 17. Juni 2002 (B.S. vom 21. Juni 2002) und abgeändert durch Art. 6 Abs. 19 Nr. 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 5 bis 12 eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 11. Oktober 2023 (B.S. vom 20. Oktober 2023)]


	[Art. 23bis - § 1 - Zulassungsinhaber, die einem anderen Zulassungsinhaber Feuerwaffen verkaufen oder überlassen, müssen sich vorher der Identität dieser Person und der Echtheit und Gültigkeit ihrer Zulassung im Hinblick auf das betreffende Vorhaben vergewissern.

	Zu diesem Zweck darf der Direktor des Prüfstands für Feuerwaffen ihnen alle Informationen übermitteln, die er aufgrund der Artikel 3, 5 und 29 des vorliegenden Erlasses besitzt.

	§ 2 - [Zulassungsinhaber gemäß Artikel 6 des Waffengesetzes schicken dem zentralen Waffenregister und dem Gouverneur des Ortes, wo sie ihre Tätigkeiten ausüben, binnen acht Tagen nach der Überlassung einer erlaubnispflichtigen Feuerwaffe eine Überlassungsmeldung nach Muster Nr. 11 in der Anlage.]

	Vor dem 1. Februar eines jeden Jahres übermitteln sie [dem Gouverneur] des Ortes, wo sie ihre Tätigkeit ausüben, außerdem eine vollständige und getreue Kopie der Angaben, die sie im Laufe des vorhergehenden Kalenderjahres in die von ihnen gemäß Artikel 23 geführten Register eingetragen haben. Diese Unterlagen werden an einem sicheren Ort aufbewahrt.

	§ 3 - [Erlaubnispflichtige Feuerwaffen] und die Munition für diese Waffen dürfen Inhabern eines Besitzerlaubnisscheins gemäß Artikel 10 des vorliegenden Erlasses nur gegen Vorlage eines Personalausweises oder Passes überlassen werden, der mit der auf dem Erlaubnisschein angegebenen Identität übereinstimmt.]

[Art. 23bis eingefügt durch Art. 2 des K.E. vom 30. März 1995 (B.S. vom 13. April 1995); § 2 Abs. 1 ersetzt durch Art. 6 Abs. 20 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 6 Abs. 20 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); § 3 abgeändert durch Art. 6 Abs. 20 Nr. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 24 - [Nicht zugelassene Personen, die eine erlaubnispflichtige Feuerwaffe oder ein der gesetzlichen Prüfung unterworfenes Einzelteil davon einer Person überlassen, die hierfür keine Besitzerlaubnis vorlegen musste, auf deren Name keine Überlassungsmeldung, wie in Artikel 25 erwähnt, erstellt werden musste oder die nicht als Waffenhändler, Sammler oder Museum zugelassen ist, müssen dem für ihren Wohnort zuständigen Gouverneur die auf ihren Namen ausgestellte Erlaubnis beziehungsweise Überlassungsmeldung zurückschicken und ihm die Identität der Person, der die Waffe überlassen worden ist, mitteilen.

	Der Dienst "Waffen" des Gouverneurs gibt die gesammelten Daten in das Zentrale Waffenregister ein und prüft, ob es keine Unregelmäßigkeiten gibt. Nach Möglichkeit werden die Unregelmäßigkeiten korrigiert; andernfalls handelt der Gouverneur nach gesetzlicher Vorschrift.]

[Art. 24 aufgehoben durch Art. 12 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (I) (B.S. vom 20. Oktober 2008) und wieder aufgenommen durch Art. 3 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010)]


	Art. 25 - [§ 1 - Die Überlassung von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen an und zwischen Personen, die in Artikel 12 Nr. 1, 2 und 4 des Waffengesetzes erwähnt sind, kann nur gegen Vorlage ihres Personalausweises oder Reisepasses und des Nachweisdokuments für ihre Eigenschaft erfolgen. Der Überlassende übermittelt dem Gouverneur des Wohnorts des Erwerbers oder, falls dieser keinen Wohnort in Belgien hat, dem zentralen Waffenregister binnen acht Tagen nach der Überlassung eine Überlassungsmeldung nach Muster Nr. 9 in der Anlage zum vorliegenden Erlass und eine Kopie davon. Der Überlassende bewahrt eine Kopie dieser Meldung. Die andere, mit der Registrierungsnummer versehene Kopie lässt der Gouverneur dem Erwerber zukommen.

	[Der Überlassende kann die Überlassungsmeldung auf elektronischem Wege übermitteln. In diesem Fall bewahrt er das Original des Musters Nr. 9 fünf Jahre lang auf.

	Erfolgt die Übermittlung durch eine gemäß Artikel 5 des Waffengesetzes zugelassene Person, muss diese hierfür über eine elektronische Verbindung verfügen.]

	§ 2 - Die Überlassung von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen durch Personen, die in Artikel 12 Nr. 1, 2 und 4 des Waffengesetzes erwähnt sind, an Zulassungsinhaber müssen Letztere in ihre Register eintragen und sie mittels einer Überlassungsmeldung nach Muster Nr. 9 in der Anlage zum vorliegenden Erlass binnen acht Tagen nach der Überlassung dem für den Wohnort des Überlassenden zuständigen Gouverneur oder, falls der Überlassende keinen Wohnort in Belgien hat, dem in Artikel 28 desselben Erlasses erwähnten zentralen Waffenregister notifiziert werden. Der Überlassende bewahrt eine Kopie dieser Meldung.]

	[Der Überlassende kann die Überlassungsmeldung auf elektronischem Wege übermitteln. In diesem Fall bewahrt er das Original des Musters Nr. 9 fünf Jahre lang auf.

	Erfolgt die Übermittlung durch eine gemäß Artikel 5 des Waffengesetzes zugelassene Person, muss diese hierfür über eine elektronische Verbindung verfügen.]

	[§ 3 - Nach Erteilung einer Erlaubnis durch den Gouverneur aufgrund von Artikel 13 Absatz 2 des Waffengesetzes schickt die betreffende Person das Muster Nr. 9 für diese Waffe an den Gouverneur zurück, der die Registrierung im Zentralen Waffenregister anpasst.

	§ 4 - Inhaber einer Waffenbesitzerlaubnis, die die Eigenschaft als Jäger, Sportschütze oder Privataufseher haben und eine Waffe auf dieser Grundlage behalten möchten, teilen dies dem für ihren Wohnort zuständigen Gouverneur mit und übermitteln ihm die entsprechenden erforderlichen Nachweise. Stellt der Gouverneur fest, dass alle Bedingungen erfüllt sind, tauscht er die Erlaubnis gegen ein Muster Nr. 9 ein, das im weiteren Sinne zu diesem Zweck verwendet werden darf, und passt er die Registrierung im Zentralen Waffenregister an.

	§ 5 - Jäger, Sportschützen oder Privataufseher, die eine frei verkäufliche Feuerwaffe zum Schießen außerhalb des Rahmens historischer oder folkloristischer Veranstaltungen bestimmen möchten, teilen dies dem Gouverneur mit und übermitteln ihm die entsprechenden erforderlichen Nachweise. Stellt der Gouverneur fest, dass alle Bedingungen erfüllt sind, stellt er ein Muster Nr. 9 aus, das im weiteren Sinne zu diesem Zweck verwendet werden darf. Er registriert die Waffe im Zentralen Waffenregister.

	§ 6 - Inhaber einer Besitzerlaubnis für eine frei verkäufliche Feuerwaffe, die zum Schießen außerhalb des Rahmens historischer oder folkloristischer Veranstaltungen bestimmt ist, die diese Waffe nicht mehr zu diesem Zweck verwenden möchten, oder Jäger, Sportschützen oder Privataufseher, die diese Eigenschaft verlieren und eine frei verkäufliche Feuerwaffe weiter besitzen möchten, ohne sie noch für das Sportschießen verwenden zu dürfen, teilen dies dem für ihren Wohnort zuständigen Gouverneur mit und schicken ihm das Muster Nr. 9 zurück. Der Gouverneur passt die Registrierung im Zentralen Waffenregister an, ohne jedoch die Waffe zu streichen.]
 	
[Art. 25 ersetzt durch Art. 6 Abs. 22 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007) § 1 Abs. 2 und 3 eingefügt durch Art. 3 Nr. 1 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020); § 2 Abs. 2 und 3 eingefügt durch Art. 3 Nr. 2 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020); §§ 3 bis 6 eingefügt durch Art. 5 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010)]


	[Art. 25/1 - Beträgt die in Artikel 12/1 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte Dauer der Ausleihe von Feuerwaffen mehr als eine Woche, meldet der Verleiher dies ab Beginn der Ausleihe bei der für den Wohnort des Entleihers zuständigen lokalen Polizei oder, wenn der Entleiher keinen Wohnort in Belgien hat, bei der für den Wohnort des Verleihers zuständigen lokalen Polizei. Die lokale Polizei registriert die Ausleihe im zentralen Waffenregister. Die Meldung erfolgt durch eine Ausleihbescheinigung, die der Verleiher gemäß dem Muster Nr. 9bis in der Anlage erstellt. Der Verleiher bewahrt eine Kopie dieses Scheins auf. Die Rückgabe der Waffe an den Verleiher wird darin vermerkt; der Verleiher teilt dies der für seinen Wohnort zuständigen lokalen Polizei mit, die die Rückgabe im zentralen Waffenregister registriert.


	Hat der Verleiher keinen Wohnort in Belgien, erstellt der Entleiher die Ausleihbescheinigung; er schickt sie an die für seinen Wohnort zuständige lokale Polizei, die die Ausleihe im zentralen Waffenregister registriert. Der Entleiher bewahrt eine Kopie dieses Scheins auf. Die Rückgabe der Waffe an den Verleiher wird darin vermerkt; der Entleiher teilt dies der für seinen Wohnort zuständigen lokalen Polizei mit, die die Rückgabe im zentralen Waffenregister registriert.

	Die Ausleihbescheinigung kann auf elektronischem Wege übermittelt werden. In diesem Fall bewahrt der Absender das Original fünf Jahre lang auf.]

[Art. 25/1 eingefügt durch Art. 4 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020)]


	[Art. 25/2 - § 1 ­ Vorliegender Artikel regelt die Meldepflicht für die endgültig zum Schießen unbrauchbar gemachten Feuerwaffen, die in Artikel 2 §§ 1 und 2 des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Feuerwaffen von historischem, folkloristischem oder dekorativem Interesse und Feuerwaffen, die zum Schießen unbrauchbar gemacht worden sind, erwähnt sind. Für die Anwendung des vorliegenden Artikels werden diese Waffen als "deaktivierte Feuerwaffen" bezeichnet.

	§ 2 ­ Die Überlassung von deaktivierten Feuerwaffen kann nur gegen Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses des Erwerbers erfolgen.

	Überlassende übermitteln binnen acht Tagen nach der Überlassung dem Gouverneur des Wohnortes des Erwerbers oder, falls Letzterer keinen Wohnort in Belgien hat, dem Gouverneur des Wohnortes des Überlassenden eine Meldebescheinigung gemäß dem Muster Nr. 9ter in der Anlage zum vorliegenden Erlass, eine Kopie davon und eine Kopie der Deaktivierungsbescheinigung. Der Überlassende bewahrt eine Kopie der Meldebescheinigung auf. Die andere, mit der Registrierungsnummer versehene Kopie wird vom Gouverneur an den Erwerber übermittelt.

	Hat der betreffende Überlassende keinen Wohnort in Belgien, übermittelt der Erwerber binnen acht Tagen nach der Überlassung dem Gouverneur seines Wohnortes die Meldebescheinigung, eine Kopie davon und eine Kopie der Deaktivierungsbescheinigung. Der Erwerber bewahrt eine Kopie der Meldebescheinigung auf. Die andere, mit der Registrierungsnummer versehene Kopie wird vom Gouverneur an den Erwerber übermittelt.

	§ 3 ­ Hat der Prüfstand für Feuerwaffen eine Feuerwaffe deaktiviert, übermittelt er dem Gouverneur des Wohnortes der betreffenden Person die Meldebescheinigung und eine Kopie davon. Die betreffende Person erhält eine Kopie der Meldebescheinigung. Die andere, mit der Registrierungsnummer versehene Kopie wird vom Gouverneur an die betreffende Person übermittelt.

	§ 4 ­ Erben, die eine deaktivierte Feuerwaffe in ihr Vermögen aufgenommen haben, übermitteln binnen drei Monaten nach Inbesitznahme der Waffe dem Gouverneur ihres Wohnortes eine Meldebescheinigung gemäß dem Muster Nr. 9ter in der Anlage zum vorliegenden Erlass und eine Kopie davon. Der Erbe bewahrt eine Kopie der Meldebescheinigung auf. Die andere, mit der Registrierungsnummer versehene Kopie wird vom Gouverneur an den Erben übermittelt.

	§ 5 ­ Im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit von deaktivierten Feuerwaffen gibt der Gouverneur gegebenenfalls eine einmalige nationale Identitätsnummer in das zentrale Waffenregister ein.

	§ 6 ­ Importeure von deaktivierten Feuerwaffen beantragen binnen acht Tagen nach der Einfuhr beim Prüfstand für Feuerwaffen ihre Registrierung im zentralen Waffenregister unter Verwendung einer einmaligen nationalen Identitätsnummer. Der Prüfstand übermittelt dem Gouverneur des Wohnortes des Importeurs eine Meldebescheinigung und eine Kopie davon. Die betreffende Person erhält eine Kopie der Meldebescheinigung. Die andere, mit der Registrierungsnummer versehene Kopie wird vom Gouverneur an den Importeur übermittelt.

	§ 7 ­ Personen, die deaktivierte Waffen besitzen, die vor dem 14. September 2018 erworben wurden, übermitteln bis zum 14. März 2021 dem Gouverneur ihres Wohnortes eine Meldebescheinigung gemäß dem Muster Nr. 9ter in der Anlage zum vorliegenden Erlass und eine Kopie davon. Sie bewahren eine Kopie der Meldebescheinigung auf. Die andere, mit der Registrierungsnummer versehene Kopie wird ihnen vom Gouverneur übermittelt.

	§ 8 ­ Die Meldebescheinigung kann dem Gouverneur auf elektronischem Wege übermittelt werden. In diesem Fall bewahrt der Absender das Original fünf Jahre lang auf.]

[Art. 25/2 eingefügt durch Art. 5 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020)]


	[Art. 25ter - Der in Artikel 12/1 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 3 und Artikel 22 § 1 Absatz 6 des Gesetzes erwähnte Typ Feuerwaffe wird wie folgt bestimmt:

	für die Inhaber einer Sportschützenlizenz: die in Artikel 12 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes erwähnten Feuerwaffen, deren Typ der Kategorie von Waffen entspricht, die jeweils in den Dekreten der Deutschsprachigen, Französischen und Flämischen Gemeinschaft in Bezug auf das Sportschießen und das Statut des Sportschützen sowie in ihren jeweiligen Ausführungserlassen bestimmt ist,
	
	für die Inhaber eines Jagdscheins: die in Artikel 12 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes erwähnten Feuerwaffen,

	für die Inhaber einer Erlaubnis zum Besitz einer Feuerwaffe: Feuerwaffen, deren Typ den in Artikel 9bis § 3 erwähnten Typen entspricht.]

[Art. 25ter eingefügt durch Art. 2 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019)]


	Art. 26 - [Die Mitglieder der Polizeidienste, die infolge einer Beschlagnahme oder einer freiwilligen Abgabe eine Feuerwaffe bei den Kanzleien der Gerichtshöfe und Gerichte hinterlegen, stellen ein Formular nach Muster Nr. 10 in der Anlage aus, das sie zusammen mit der Waffe abgeben, nachdem sie die betreffenden Angaben im zentralen Waffenregister eingegeben haben.]


	Dies gilt ebenfalls für die Mitglieder der Polizeidienste, die eine Feuerwaffe aufgrund einer zeitweiligen Hinterlegung entgegennehmen. [Vorliegender Artikel findet keine Anwendung auf die in den Artikeln 44 und 45 des Waffengesetzes erwähnten Waffen.]

[Art. 26 Abs. 1 ersetzt durch Art. 2 des K.E. vom 17. Juni 2002 (B.S. vom 21. Juni 2002); Abs. 2 ergänzt durch Art. 6 Abs. 23 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 27 - Zulassungsinhaber, die für die Ausfuhr bestimmte zusammenklappbare Gewehre oder andere verbotene Waffen herstellen, deren Herstellung im Hinblick auf die Ausfuhr erlaubt ist, müssen den Gouverneur der Provinz, in der die Tätigkeit, die Gegenstand der Zulassung ist, ausgeübt wird, über ihre Tätigkeit unterrichten und ein Register nach Artikel 23 Nr. 1 führen.

KAPITEL 9 - Zentrales Waffenregister


	Art. 28 - [Das zentrale Waffenregister ist eine Datenbank, in der die in Artikel 29 erwähnten Angaben gespeichert werden. Es wird von einer gleichnamigen Dienststelle der [Generaldirektion des Ressourcenmanagements und der Information] der föderalen Polizei für die in Absatz 2 erwähnten Behörden verwaltet.]

	Zugänglich ist dieses Register für [den Minister der Justiz und die Personalmitglieder des föderalen Waffendienstes], den Minister des Innern oder seinen Beauftragten, die Provinzgouverneure oder ihre Beauftragten, die Generalprokuratoren bei den Appellationshöfen, [...] die Untersuchungsrichter, die Prokuratoren des Königs, [...] die Mitglieder der föderalen und der lokalen Polizei][, die Nachrichten- und Sicherheitsdienste] und den Direktor des Prüfstands für Feuerwaffen [sowie die ermächtigten Beamten der für die Ein- und Ausfuhr von Waffen zuständigen regionalen Dienste].

	Erhaltene Angaben dürfen lediglich zur Verwaltung der in Artikel 29 vorgesehenen Unterlagen und im Rahmen der gerichts- und verwaltungspolizeilichen Aufträge dieser Behörden und Dienste verwendet werden. [Diese Angaben dürfen] weder Drittpersonen, sei es Privatpersonen oder juristischen Personen, noch Behörden, die nicht in Absatz 2 erwähnt sind, mitgeteilt werden. [In Bezug auf die Nachrichten- und Sicherheitsdienste dürfen die erhaltenen Angaben im Rahmen ihrer in den Artikeln 7 und 11 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste erwähnten nachrichten- und sicherheitsdienstlichen Aufträge verwendet werden und gemäß den Artikeln 19 und 20 des vorerwähnten Gesetzes mitgeteilt werden.]

	Angaben über den Erwerb oder die Überlassung von Feuerwaffen in Belgien durch Angehörige des fremden Landes werden den Gerichtsbehörden und Polizeidiensten des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, über [die föderale Polizei] mitgeteilt.

	[Von jeder Feuerwaffe werden Typ, Marke, Modell, Kaliber und Seriennummer registriert und aufbewahrt, außerdem die Namen und Adressen des Lieferanten und der Person, die die Waffe erwirbt oder besitzt, es sei denn, die Waffe befindet sich bei einem zugelassenen Waffenhändler, der sie gemäß Artikel 23 in sein Register eingetragen hat. Die gespeicherten Daten werden während mindestens zwanzig Jahren aufbewahrt.]

[Art. 28 Abs. 1 ersetzt durch Art. 3 Abs. 1 des K.E. vom 17. Juni 2002 (B.S. vom 21. Juni 2002) und abgeändert durch Art. 3 Nr. 1 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019); Abs. 2 abgeändert durch Art. 3 Abs. 2 des K.E. vom 17. Juni 2002 (B.S. vom 21. Juni 2002), Art. 6 Abs. 24 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007), Art. 6 Nr. 1 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010), Art. 2 des K.E. vom 13. November 2012 (B.S. vom 21. November 2012) und Art. 3 Nr. 2 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019); Abs. 3 abgeändert durch Art. 3 Nr. 3 und 4 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019); Abs. 4 abgeändert durch Art. 4 des K.E. vom 6. Februar 1996 (B.S. vom 15. Februar 1996) und Art. 6 Abs. 24 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 5 eingefügt durch Art. 6 Nr. 2 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010)]


	Art. 29 - Das in Artikel 28 erwähnte Register enthält lediglich Angaben in Bezug auf folgende Unterlagen:

	1. den in Artikel 11 Absatz 3 erwähnten Teil B des Erlaubnisscheins für den Besitz einer [erlaubnispflichtigen Feuerwaffe],

	2. die in Artikel 25 erwähnten Meldeformulare für die Überlassung einer [erlaubnispflichtigen Feuerwaffe],

	3. die in Artikel 16 erwähnten [Waffenscheine für erlaubnispflichtige Feuerwaffen],

	4. [...]

	5. die in den Artikeln 3 und 5 erwähnten Zulassungen [einschließlich der Zulassungen für Schießstände],

	6. [...]

	7. die in Artikel 26 erwähnten Formulare für die Beschlagnahme, die freiwillige Abgabe oder die zeitweilige Hinterlegung einer Feuerwaffe,

	8. [...]

	[9. [die Überlassungsmeldungen nach Muster Nr. 11,]]

	[10. die in den Artikeln 24 und 29/1 erwähnten Daten.]

	Für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 1 bis 4 werden lediglich die Identität des Inhabers, seine Staatsangehörigkeit, seine Adresse, die Hauptmerkmale der Waffe, die Elemente zur Identifizierung des betreffenden Formulars und gegebenenfalls die Identität des Überlassenden angegeben.

	Für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 5 und 6 werden lediglich die Identität des Inhabers, seine Staatsangehörigkeit, seine Adresse, der Ort, an dem die Tätigkeit, die Gegenstand der Zulassung ist, ausgeübt wird, und die Elemente zur Identifizierung des betreffenden Formulars angegeben.

	Für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 7 werden lediglich die Identität der Person, die die Waffe hinterlegt hat beziehungsweise deren Waffe beschlagnahmt wird, ihre Staatsangehörigkeit, ihre Adresse, die Hauptmerkmale der Waffe und die Elemente zur Identifizierung des betreffenden Formulars angegeben.

	[Die wichtigsten Merkmale jeder [erlaubnispflichtigen Feuerwaffe], die Teil einer historischen Privatsammlung ist [oder im Besitz eines Zulassungsinhabers gemäß Artikel 6 § 2 des Waffengesetzes ist], sind zu vermerken und an die Identität und die Adresse des Inhabers der sich darauf beziehenden Zulassung sowie an die diesbezügliche Nummer zu knüpfen.]

[Art. 29 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 6 Abs. 25 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 2 abgeändert durch Art. 6 Abs. 25 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 3 abgeändert durch Art. 6 Abs. 25 Nr. 3 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 4 aufgehoben durch Art. 4 Nr. 1 des K.E. vom 17. Juni 2002 (B.S. vom 21. Juni 2002); Abs. 1 Nr. 5 ergänzt durch Art. 2 des K.E. vom 13. Juli 2000 (B.S. vom 01.08.2000); Abs. 1 Nr. 6 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 25 Nr. 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 8 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 25 Nr. 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 9 eingefügt durch Art. 3 des K.E. vom 30. März 1995 (B.S. vom 13. April 1995) und ersetzt durch Art. 6 Abs. 25 Nr. 5 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); Abs. 1 Nr. 10 eingefügt durch Art. 7 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010); Abs. 5 eingefügt durch Art. 4 Nr. 2 des K.E. vom 17. Juni 2002 (B.S. vom 21. Juni 2002) und abgeändert durch Art. 6 Abs. 25 Nr. 6 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	[Art. 29/1 - Im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit von Feuerwaffen gibt der Prüfstand für Feuerwaffen für jede Feuerwaffe, die in Belgien in Verkehr gebracht wird, eine einmalige nationale Identitätsnummer in das zentrale Waffenregister ein. Auch die Merkmale der Waffe und die Identität des Herstellers oder Importeurs sind einzugeben. Diese Verpflichtung gilt nicht für Waffen, die vom Hersteller oder Importeur nach der gesetzlichen Prüfung ausgeführt werden. Sie gilt auch nicht für frei verkäufliche Feuerwaffen[, unbeschadet von Artikel 25/2 § 6].

	Ist die Feuerwaffe in Belgien der gesetzlichen Prüfung unterworfen und bestätigt der Hersteller oder Importeur sofort, dass sie in Belgien in Verkehr gebracht wird, gibt der Prüfstand für Feuerwaffen nach Durchführung der gesetzlichen Prüfung die in Absatz 1 erwähnten Daten in das zentrale Waffenregister ein.

	Entscheidet der Hersteller oder Importeur erst später, ob die Feuerwaffe in Belgien in Umlauf gebracht wird, übermittelt er vor jeder Überlassung diese Daten dem Prüfstand für Feuerwaffen, der sie in das zentrale Waffenregister eingibt.

	Muss die Feuerwaffe in Belgien nicht geprüft werden, ist der Direktor des Prüfstands ermächtigt, fallweise und auf der Grundlage seiner Kenntnis des Waffensektors, der Vorgeschichte des Betreffenden in Bezug auf die Zulassung, der Tatsache, ob die Waffen aus einem Land stammen, das dem Übereinkommen über die gegenseitige Anerkennung von Beschusszeichen für Handfeuerwaffen und der Verordnung, jeweils ausgefertigt in Brüssel am 1. Juli 1969, beigetreten ist, und des Vorhandenseins einer von einem unabhängigen Dritten erstellten Unterlage, die Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Korrektheit der Daten gibt, zu bestimmen, welche Waffen ihm physisch vorzulegen sind. Gebrauchte Waffen müssen in jedem Fall vorgelegt werden. Müssen Waffen nicht physisch vorgelegt werden, legt der Hersteller oder Importeur dem Prüfstand eine ausführliche und ehrenwörtlich für gleichlautend erklärte Liste aller technischen Merkmale der Waffen vor. Der Prüfstand für Feuerwaffen gibt die Daten in das zentrale Waffenregister ein.]

[Art. 29/1 eingefügt durch Art. 8 des K.E. vom 10. Oktober 2010 (B.S. vom 14. Oktober 2010); Abs. 1 ergänzt durch Art. 6 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020)]


	Art. 30 - Die zuständigen Behörden müssen das zentrale Waffenregister binnen acht Tagen über die Ausstellung oder den Empfang der in Artikel 29 erwähnten Unterlagen unterrichten.

	Dies gilt auch beim Entzug, bei der Aufhebung, bei der zeitweiligen Aufhebung, bei der Rückgabe oder bei der Änderung dieser Unterlagen.


KAPITEL 10 - Sonderbestimmung


	Art. 31 - [...]

[Art. 31 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 26 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]

KAPITEL 11 - Schlussbestimmungen


	Art. 32 - Der Königliche Erlass vom 14. Juni 1933 zur Ausführung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 9. Januar 1934, 6. September 1951 und 8. April 1989, wird aufgehoben.


	Art. 33 - 37 - [...]

[Art. 33 bis 37 aufgehoben durch Art. 6 Abs. 26 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


	Art. 38 - Artikel 23 Nr. 1, 2 und 3 und Artikel 26 treten am 1. Januar 1992 in Kraft.


	Art. 39 - Unser Minister der Justiz, Unser Minister der Wirtschaftsangelegenheiten und Unser Minister des Innern sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.	


Anlage 
 
MUSTER Nr. 1

[Muster Nr. 1 aufgehoben durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 20. Oktober 2008)]


[…]
MUSTER Nr. 2

[Muster Nr. 2 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008) und abgeändert durch Art. 8 des K.E. vom 26. Februar 2018 (B.S. vom 28. Februar 2018)]

KÖNIGREICH BELGIEN

	FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ
DER GOUVERNEUR VON
	
Nr. 2/........../........../	

	
	BESCHEINIGUNG FÜR DIE ZULASSUNG ALS WAFFENHÄNDLER


(Art. 5 des Waffengesetzes)



Identität des Zulassungsinhabers:
	
	
	
	
Nr. des Unternehmens oder nationale Nr.: 	

Ort der Tätigkeiten, die Gegenstand der Zulassung sind:
	
	
	
	

Art der Tätigkeiten, die Gegenstand der Zulassung sind:
	
	
	
	

[Art der betreffenden Waffen und/oder der betreffenden Munition und/oder der betreffenden Einsteckmagazine:]
	
	
	
	

	
	
	...................................., den 	

Unterschrift des Gouverneurs oder
des Ministers der Justiz




MUSTER Nr. 3

[Muster Nr. 3 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]

KÖNIGREICH BELGIEN

	FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ
DER GOUVERNEUR VON
	
Nr. 3/........../........../	

	
	BESCHEINIGUNG FÜR DIE ZULASSUNG ALS WAFFENSAMMLER ODER PRIVATMUSEUM

(Art. 6 des Waffengesetzes)



Identität des Zulassungsinhabers:
	
	
	
	
Nationale Nr..: 	

Ort der Tätigkeiten, die Gegenstand der Zulassung sind:
	
	
	
	

Beschreibung der zugelassenen Tätigkeit:
	
			

	
	
	...................................., den 	

Unterschrift des Gouverneurs oder
des Ministers der Justiz




MUSTER Nr. 4

[Muster Nr. 4 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]
	

	Muster 4
	TEIL A
	
	
	Muster 4
	TEIL B
	

	(VOM INHABER AUFZUBEWAHREN)
	
	


	

	KÖNIGREICH BELGIEN: Nr. 4/…./…./………
ERLAUBNIS ZUM BESITZ EINER FEUERWAFFE

Provinz:
	
	KÖNIGREICH BELGIEN: Nr. 4/…./…./………
ÜBERLASSUNGS- ODER EINFUHRBESCHEINIGUNG (1)

Der Behörde zu übermitteln, die die Besitzerlaubnis erteilt hat (Teil A)

	Identität und nationale Nummer des Erlaubnisinhabers 
	
	
BESITZBESCHEINIGUNG (1)
Von der Behörde aufzubewahren, die die Besitzerlaubnis erteilt hat

	
	
	

	
Art und Kaliber der Waffe:

                                         , den

	
	
Identität und nationale Nummer des Erlaubnisinhabers 





	Unterschrift des Inhabers
	Unterschrift und Stempel der Behörde
	
	Merkmale der erworbenen / eingeführten / 
registrierten / gefundenen / vermachten Waffe (1)

	Merkmale der erworbenen / eingeführten / 
registrierten / gefundenen / vermachten Waffe (1) 

Art:
Marke:
Modell:
Typ oder Bezeichnung:
Kaliber:
Seriennummer:
Datum des Erwerbs:

	
	Art:
Marke:
Modell:
Typ oder Bezeichnung:
Kaliber:
Seriennummer:
Datum des Erwerbs:

Bei einem Erwerb: Identifizierung des Überlassenden und seiner Besitzurkunde (2):

	Bei einem Erwerb: Identifizierung des Überlassenden und seiner Besitzurkunde (2):


Bei einer Einfuhr: Identifizierung des Polizeibüros oder des Zollamtes:


Bei einer registrierten, gefundenen oder vermachten Waffe: kurze Schilderung der Umstände

Grund:

	
	Bei einer Einfuhr: Identifizierung des Polizeibüros oder des Zollamtes:

Bei einer registrierten, gefundenen oder vermachten Waffe: kurze Schilderung der Umstände

Grund:

	
	
	
Unterschrift des Inhabers
	
Unterschrift des Überlassenden bzw. des Zollbeamten

	(1) Unzutreffendes bitte streichen.
(2) Auch die Nummer der Zulassung des Zulassungsinhabers oder der Besitzerlaubnis für die Waffe angeben.
	
	(1) Unzutreffendes bitte streichen.
(2) Auch die Nummer der Zulassung des Zulassungsinhabers oder der Besitzerlaubnis für die Waffe angeben.



MUSTER Nr. 5

[Muster Nr. 5 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]

	1. Niemand darf eine Feuerwaffe mit sich führen, wenn er keinen rechtmäßigen Grund dazu hat und keinen Waffenschein besitzt, der von dem für den Wohnort des Antragstellers zuständigen Gouverneur ausgestellt worden ist.
Hat der Antragsteller keinen Wohnort in Belgien, wird der Waffenschein vom Minister der Justiz oder von seinem Beauftragten ausgestellt.
Der Waffenschein wird für höchstens drei Jahre ausgestellt, er enthält die Bedingungen für das Mitführen der Waffe und ist beim Führen der Waffe mit sich zu führen.
Die Behörde, die einen Waffenschein ausgestellt hat, darf ihn aufgrund eines mit Gründen versehenen Beschlusses zeitweilig aufheben oder entziehen, wenn sich herausstellt, dass die öffentliche Ordnung durch das Mitführen der Waffe gefährdet werden kann, die Bedingungen für das Mitführen der Waffe nicht beachtet werden oder die zur Erlangung des Waffenscheins angeführten Gründe nicht mehr bestehen.
2. Der Erlaubnisinhaber (bzw. seine Rechtsnachfolger) muss die betreffende Behörde binnen fünfzehn Tagen über den Tod oder jeden anderen Sachverhalt, durch den eine Angabe über den Erlaubnisinhaber geändert werden könnte, unterrichten. Dies gilt ebenfalls bei Verlust, Vernichtung oder Diebstahl der Waffe oder bei jedem anderen Sachverhalt, durch den eine Angabe über die Waffe geändert werden könnte.
	3. Wird die Erlaubnis entzogen oder zeitweilig aufgehoben, notifiziert der Minister der Justiz oder der Gouverneur dem Inhaber des Waffenscheins seinen Beschluss per Einschreibebrief mit Rückschein.
4. Wer eine Feuerwaffe außerhalb seines Wohnorts mit sich führt, muss Inhaber eines Waffenscheins sein. Von dieser Bedingung befreit wird der Inhaber einer Erlaubnis zum Besitz einer Feuerwaffe,
1. sofern er diese Waffe im Schießraum eines zugelassenen Schießstandes mitführt,
2. sofern er die betreffende Waffe von seinem Wohnsitz zu seinem Wohnort oder von einem dieser beiden Orte zu einem Schießstand oder dem Ort, wo ein Waffenhändler seine Tätigkeit ausübt, ungeladen und außer Reichweite mit sich führt, sei es in einem abgeschlossenen Koffer oder in irgendeiner Verpackung, wobei in letzterem Fall die Waffe mit einer unabhängigen Vorrichtung ausgerüstet sein muss, durch die das Schießen zeitweilig unmöglich ist.
In den in Nummer 1 und 2 erwähnten Fällen muss der Inhaber den Waffenbesitzerlaubnisschein mit sich führen. 

	

KÖNIGREICH BELGIEN


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ 

PROVINZ:


WAFFENSCHEIN



 (
5/…/../
…………
)




	FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ
DER GOUVERNEUR VON (1)

Identität des Inhabers:
Name: 	
Vorname:	
Geburtsort und -datum: 	
	
Staatsangehörigkeit: 	
Nationale Nr.: 	

	
Merkmale der Waffe:

Art: 	
Marke: 	
Modell:	
Typ oder Bezeichnung:	
Kaliber: 	
Seriennummer: 	

Bedingungen und Modalitäten:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ausgestellt am 	

Gültig bis	


Unterschrift des Ministers
oder des Gouverneurs


	 (
FOTO
Trockenstempel
)
	

Unterschrift des Inhabers
	
	Erste  Erneuerung am:
	
Gültig bis:
	

Unterschrift

	Zweite Erneuerung am:
	
Gültig bis:
	

Unterschrift


	(1) Unzutreffendes bitte streichen.
	
	




MUSTER Nr. 6

[Muster Nr. 6 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]

KÖNIGREICH BELGIEN

	LOKALE POLIZEI VON
	

Nr. 6/........../........../	

	
	VORLÄUFIGE REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

(Art. 17 des Waffengesetzes)



Identität des Betreffenden:
Name: 	
Vorname: 	
Geburtsort und -datum: 	
Staatsangehörigkeit: 	
Nationale Nr.: 	

Merkmale der Waffe:
Art: 	
Marke: 	
Modell:	
Type oder Bezeichnung: 	
Kaliber: 	
Seriennummer: 	


	
	
	...................................., den 	

Unterschrift des Korpschefs



Gültig, bis der Gouverneur einen Besitzerlaubnisschein für eine Feuerwaffe ausgestellt hat.

MUSTER Nr. 7

[bookmark: OLE_LINK1][Muster Nr. 7 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]

KÖNIGREICH BELGIEN

	FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ
DER GOUVERNEUR VON
	


Nr. 7/........../........../	

	
	BESCHEINIGUNG FÜR DIE SONDERZULASSUNG FÜR BERUFLICHE TÄTIGKEITEN MIT FEUERWAFFEN IM WISSENSCHAFTLICHEN / KULTURELLEN / NICHT-KOMMERZIELLEN BEREICH

(Art. 6 § 2 des Waffengesetzes)



Identität des Zulassungsinhabers:
	
	
	
	
Nr. des Unternehmens oder nationale Nr.: 	

Ort der Tätigkeiten, die Gegenstand der Zulassung sind:
	
	
	
	

Genaue Beschreibung der Tätigkeiten, die Gegenstand der Zulassung sind:
	
	
	
	

Art der erlaubten Waffen und/oder der erlaubten Munition:
	
	
	
	



	
	
	...................................., den 	

Unterschrift des Gouverneurs oder
des Ministers der Justiz



MUSTER Nr. 8

[Muster Nr. 8 aufgehoben durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]


[…]
MUSTER Nr. 9

[Muster Nr. 9 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]

	
KÖNIGREICH BELGIEN




MUSTER NR. 9


MELDUNG DER ÜBERLASSUNG EINER WAFFE AN EINEN JÄGER ODER AN EINEN SPORTSCHÜTZEN

	
MERKMALE DER WAFFE


Art: 	
	
Marke: 	
	
Modell: 	
	
Typ oder Bezeichnung: 	
	
Kaliber: 	
	
Seriennummer: 	
	
Besonderheiten: 	
	
	
IDENTITÄT DES ERWERBERS


Name und Vorname: 	
	
	
Geburtsort und -datum: 	
	
Nationale Nr.: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Nr. des Ausweises oder des Passes:
	


	Identität des Überlassenden (1)
Name und Vorname: 	
	
	
Nationale Nr.: 	
Nr. Jagdschein / Sportschützenlizenz / Datum Bestellung als Privataufseher

	
	

	
	
	DATUM DER ÜBERLASSUNG:

	
	
	Unterschrift des Überlassenden
	Unterschrift des Erwerbers

	In Blockschrift ausfüllen.
(1) Waffenhändler, ...: Stempel und Zulassungsnummer.
Weiß: Lokale Polizei des Wohnortes des Erwerbers oder Zentrales Waffenregister, wenn der Erwerber keinen Wohnort in Belgien hat / Rosa: Erwerber / Gelb: Überlassender.





[MUSTER Nr. 9bis]

[Muster Nr. 9bis eingefügt durch Art. 7 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020)]


	
KÖNIGREICH BELGIEN



MUSTER Nr. 9bis


BESCHEINIGUNG DER AUSLEIHE EINER WAFFE AN EINEN JÄGER WÄHREND HÖCHSTENS 6 MONATEN

Identität des Verleihers:
Name und Vorname: 	
	
	
Nationale Nr.: 	
	
MERKMALE DER WAFFE


Art: 	
	

Marke: 	
	

Modell: 	
	

Typ oder Bezeichnung: 	
	

Kaliber: 	
	

Seriennummer: 	
	

Besonderheiten: 	
	
	
IDENTITÄT DES ENTLEIHERS


Name und Vorname: 	
	
Geburtsort und -datum: 	
	
Nationale Nr.: 	
Staatsangehörigkeit: 	
Nr. des Ausweises oder des Passes:
	
Nr. Jagdschein:

DATUM DER AUSLEIHE:
TT.MM.JJJJ


	
	
	Unterschrift 
des Verleihers
	Unterschrift 
des Entleihers

	
	
	

DIE AUSLEIHE ENDET AM:
TT.MM.JJJJ
(HÖCHSTENS 6 MONATE NACH DEM DATUM DER AUSLEIHE)

DATUM DER TATSÄCHLICHEN RÜCKGABE:
TT.MM.JJJJ

Unterschrift des Verleihers









[MUSTER Nr. 9ter]

[Muster Nr. 9ter eingefügt durch Art. 7 des K.E. vom 23. April 2020 (B.S. vom 5. Mai 2020)]


	
KÖNIGREICH BELGIEN



MUSTER Nr. 9ter


BESCHEINIGUNG DER MELDUNG EINER DEAKTIVIERTEN WAFFE
(Artikel 3 § 2 Nr. 3 Waffengesetz)

Identität des Überlassenden:
Name und Vorname: 	
	
	

Nationale Nr.: 	
	
MERKMALE DER WAFFE

Art: 	
	

Marke: 	
	

Modell: 	
	

Typ oder Bezeichnung: 	
	

Kaliber: 	
	

Seriennummer: 	
	

Besonderheiten: 	
	



	
IDENTITÄT DES ERWERBERS

Name und Vorname: 	
	

Geburtsort und -datum: 	
	

Nationale Nr.:	

Staatsangehörigkeit: 	

Nr. des Ausweises oder des Passes:
	



DATUM DER ÜBERLASSUNG:


	
	
	Unterschrift 
des Überlassenden
	Unterschrift 
des Erwerbers

	
	
	







MUSTER Nr. 10

[Muster Nr. 10 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]

· FORMULAR FÜR DIE BESCHLAGNAHME (1)
· FREIWILLIGE ABGABE (1)
· HINTERLEGUNG EINER FEUERWAFFE (1)

	FORMULAR FÜR DIE BESCHLAGNAHME / FREIWILLIGE ABGABE EINER FEUERWAFFE

KANZLEI VON

Zeichen der Kanzlei:
	FORMULAR FÜR DIE ZEITWEILIGE HINTERLEGUNG EINER FEUERWAFFE

	Polizeibehörde:
Protokollant:
Protokollnummer:
Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft:
Aktenzeichen des Untersuchungsrichters:


Beschlagnahme:
Datum der Beschlagnahme:
Ort der Beschlagnahme:
Verstoß:
Merkmale der Waffe:
Einteilung der Waffe gemäß dem Waffengesetz:
Marke:
Modell:
Typ oder Bezeichnung:
Kaliber:
Seriennummer:
Bekannt ZWR: JA / NEIN
Gutachten Labor: JA / NEIN
Ballistisches Gutachten: JA / NEIN 
Besonderheiten / Zustand der Waffe:
Zusammengesetzte Waffe JA / NEIN 
Zubehör:
Prägezeichen des Prüfstands: JA / NEIN
Identität der Person, deren Waffe beschlagnahmt wird / die die Waffe abgibt:
Name und Vorname:
Geburtsort und -datum:
Staatsangehörigkeit:
Adresse:
Nationale Nr.:
Andere Erlaubnisse ZWR: JA / NEIN
	Stempel des Polizeidienstes

	, den
Der Chefgreffier oder der Polizeidienst

	NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN

Rückgabe (nach Beschlagnahme oder zeitweiliger Hinterlegung) an .................................., den	
Stempel der Kanzlei / des Polizeidienstes	Der Chefgreffier oder der Polizeidienst 

Übergabe an die Kanzlei 	, den 	
Stempel der Kanzlei	Der Chefgreffier 

Durch Beschluss angeordnete Einziehung 	, den 	
Stempel der Kanzlei	Der Chefgreffier

Übergabe an den Prüfstand für Feuerwaffen (nach Einziehung oder freiwilliger Abgabe) …, den 	
Stempel der Kanzlei	Der Chefgreffier

Andere 	
Stempel der Kanzlei oder des Polizeidienstes	Der Chefgreffier oder der Polizeidienst 



(1) Unzutreffendes bitte streichen.
MUSTER Nr. 11

[Muster Nr. 11 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (II) (B.S. vom 2. Dezember 2008)]

	KÖNIGREICH BELGIEN

MUSTER NR. 11

MELDUNG DER ÜBERLASSUNG ODER DES VERKAUFS EINER FEUERWAFFE DURCH EINEN ZUGELASSENEN WAFFENSAMMLER
	

IDENTITÄT DES ZULASSUNGSINHABERS, DER DIE WAFFE ÜBERLÄSST (1):

Zulassungsnummer: 3/...../...../	

Identität: 	
	
	

Ort der Tätigkeiten: 	
	
	
Datum der Überlassung:


	MERKMALE DER ÜBERLASSENEN WAFFE

Art:
Marke:
Modell:
Typ oder Bezeichnung:
Kaliber:
Seriennummer:


Besonderheiten:


IDENTITÄT DES ERWERBERS:

Zulassungsnummer (2): 	

Nummer der Besitzerlaubnis (2) : 	

Identität: 	
Nationale Nummer: 	
	
(1) Angaben, die auf der Zulassungsbescheinigung (Muster Nr. 3) stehen.
(2) Je nach Fall.






MUSTER Nr. 12

[Muster Nr. 12 eingefügt durch K.E. vom 6. Februar 1996 (B.S. vom 15. Februar 1996)]

Erforderliche Vorkehrungen bei der Aufbewahrung von Feuerwaffen zur Verhütung von Diebstählen und Unfällen

	1.	Feuerwaffen immer (auch in Anwesenheit eines Erwachsenen) außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

2.	Es wird nachdrücklich davon abgeraten, Feuerwaffen geladen und gespannt aufzubewahren.

3.	Munition und Feuerwaffen an getrennten Stellen aufbewahren.

4.	Eine Feuerwaffe erst handhaben und warten, nachdem geprüft worden ist, ob sie nicht geladen 	ist, dabei:

	a.	die Mündung der Feuerwaffe während der Handhabung in eine sichere Richtung halten,

	b.	Trommel oder Magazin leeren oder Patronenlager abnehmen und es gegebenenfalls leeren, 

	c.	bei einer Feuerwaffe mit mobilen Teilstücken (Schloss, Laufschiene): diese Teile betätigen, 		um gegebenenfalls eine Patrone aus der Kammer herauszuziehen, und die Kammer prüfen,

	d.	prüfen, ob der Lauf nicht verstopft ist,

	e.	den Abzug nur betätigen, wenn die Mündung der Feuerwaffe in eine sichere Richtung 			gehalten wird.

5.	Bei Abwesenheit: Feuerwaffen in einem einbruchsicheren Schrank, Koffer oder Kästchen 	einschließen. Sind solche Schutzvorkehrungen nicht vorhanden, die Feuerwaffe mit einer 	unabhängigen Vorrichtung (einem Abzugschloss oder einem Kabel) ausstatten oder an einer 	bestimmten Stelle festmachen, so dass die Feuerwaffe zeitweilig unbenutzbar ist. Die Schlüssel 	dieser Schränke, Koffer oder Kästchen nie im Schloss steckenlassen und an einer sicheren 	Stelle aufbewahren.

6.	Bei verlängerter Abwesenheit wäre es angebracht, Feuerwaffen in einem Safe (z.B. bei einer 	Bank) zu lagern.

7.	Bei Abwesenheit: Munition gut unter Verschluss halten.

8.	Den Diebstahl oder den Verlust einer Feuerwaffe unverzüglich der Gemeindepolizei oder der 	Gendarmeriebrigade melden.

Zur Kenntnisnahme, den 	

Name und Vorname: 	                      

Unterschrift						Nummer der										Waffenbesitzgenehmigung:
			





MUSTER A
REGISTER ÜBER DIE VERTEIDIGUNGS- ODER KRIEGSFEUERWAFFEN




EINGÄNGE


	Nr.
	EINGANGS-DATUM
	HERKUNFT DER WAFFEN
	ART DER WAFFEN
	MARKE
	MODELL UND TYP
	KALIBER
	SERIEN-NUMMER

	


	
	
	
	
	
	
	






AUSGÄNGE


	Nr.
	AUSGANGS-DATUM
	IDENTITÄT DES KUNDEN
	ART DER WAFFEN
	MARKE
	MODELL UND TYP
	KALIBER
	SERIEN-NUMMER

	


	
	
	
	
	
	
	





MUSTER B
REGISTER ÜBER DIE JAGD- ODER SPORTFEUERWAFFEN




EINGÄNGE


	Nr.
	EINGANGS-DATUM
	HERKUNFT DER WAFFEN
	ART DER WAFFEN
	MARKE
	MODELL UND TYP
	KALIBER
	SERIEN-NUMMER

	


	
	
	
	
	
	
	






AUSGÄNGE


	Nr.
	AUSGANGS-DATUM

	IDENTITÄT DES KUNDEN
	ART DER WAFFEN
	MARKE
	MODELL UND TYP
	KALIBER
	SERIEN-NUMMER

	


	
	
	
	
	
	
	





MUSTER C

REGISTER ÜBER DIE MUNITION FÜR VERTEIDIGUNGS- ODER KRIEGSFEUERWAFFEN




EINGÄNGE



	Nr.
	EINGANGS-DATUM
	HERKUNFT DER MUNITION
	ART DER MUNITION
	MARKE
	KALIBER
	MENGE

	
	


	
	
	
	
	





AUSGÄNGE



	Nr.
	AUSGANGS-DATUM
	IDENTITÄT DES KUNDEN
	ART DER MUNITION
	MARKE
	KALIBER
	MENGE

	


	
	
	
	
	
	





MUSTER D

REGISTER ÜBER EINZELTEILE UND ZUBEHÖR FÜR FEUERWAFFEN



EINGÄNGE


	Nr.
	EINGANGS-DATUM
	HERKUNFT DER EINZEL-TEILE UND DES ZUBEHÖRS
	ART DER EINZEL-TEILE UND DES ZUBEHÖRS
	MARKE
	MODELL
	SERIEN-NUMMER
	BEMER-KUNGEN

	

	
	
	
	
	
	
	





AUSGÄNGE


	Nr.
	AUSGANGS-DATUM
	IDENTITÄT DES KUNDEN
	ART DER EINZEL-TEILE UND DES ZUBEHÖRS
	MARKE
	MODELL
	SERIEN-NUMMER
	BEMER-KUNGEN

	

	
	
	
	
	
	
	




